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§ 30 GTG Sorgfalts-, Informations-
und Mitteilungspflichten

 GTG - Gentechnikgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 18.02.2022

1. (1)Wer Arbeiten mit GVO durchführt, hat alle nach dem Stand von Wissenschaft und Technik im Interesse der

Sicherheit (§ 1 Z 1) notwendigen Vorkehrungen und Maßnahmen zu treffen.

2. (2)Der Betreiber hat sich auch nach Beginn der Arbeiten mit GVO über alle im Zusammenhang mit der

Durchführung dieser Arbeiten stehenden Tatsachen und Umstände zu informieren, die nach dem Stand von

Wissenschaft und Technik geeignet sind, die Sicherheit (§ 1 Z 1) zu gefährden.

3. (3)Der Betreiber hat Tatsachen und Umstände gemäß Abs. 2 sowie die endgültige Einstellung aller Arbeiten mit

GVO unverzüglich der Behörde schriftlich zu melden.

In Kraft seit 01.12.2005 bis 31.12.9999
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